Merkblatt ERASMUS-Studium
Nachfolgend erfahren Sie als ERASMUS-Stipendiaten Einzelheiten zum Programmablauf und können die dazugehörenden Dokumente für sich herunterladen. 
	Dokumente:
1. Annahmeerklärung 
muss umgehend ausgefüllt und unterschrieben an das International Office zurückgeschickt werden.

2. Learning Agreement (Seite 1 und 2)
dort tragen Sie in Ihre Kurswahl an der Partnerhochschule (1. Seite) mit den dazu gehörenden ECTS-Punkten ein (Soll: ca. 30 ECTS/Semester, 60 ECTS pro Jahr), etwaige Änderungen sind später auf der 2.Seite nachzureichen.
3. Transcript of Records
Auflistung Ihrer im Ausland erbrachten Leistungen/ ECTS-Punkte, am Ende des Auslandsstudiums von der Partnerhochschule zu erstellen / auszufüllen.
4. Letter of Confirmation
Nachweis über die Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule ( bitte am Ende des Studienaufenthaltes ausfüllen lassen und nach Rückkehr eine Kopie an das International Office schicken) 

5. Erfahrungsbericht
nach Beendigung Ihres Aufenthaltes bitte per E-Mail an das International Office 
6. Key Data (siehe unten auf der Website)
mit ERASMUS-Code der Hochschule 21 und Angaben über die Hochschul- und Fakultätskoordinatoren brauchen Sie zum Ausfüllen der Formulare, die Ihnen die Partneruniversität (PU) bald zuschicken wird. 
Bitte beachten Sie:
Das Learning Agreement ist mit dem für Sie zuständigen ERASMUS-Fachkoordinatoren (Ihr Studiengangsleiter) zu besprechen. Es wird vom International Office vor Ihrer Abreise zur Bestätigung an die Partnerhochschule gefaxt. 
Das Transcript of Records legen Sie nach der Rückkehr zusammen mit den im Ausland erworbenen Scheinen Ihrem Studiengangsleiter an der Hochschule 21 zur Anerkennung vor (1 Kopie davon bitte an das International Office).
Die Ausstellung des Letter of Confirmation muss in der letzten Woche des Aufenthaltes erfolgen. Die dort angegebene Studiendauer darf nicht mehr als 14 Tage von der Dauer abweichen, die Sie in Ihrer Annahmeerklärung angegeben haben, da sonst die entsprechenden Monatsraten zurückgezahlt werden müssen.
80% des ERASMUS-Zuschuss sollen vor Ihrer Abreise, die restlichen 20% nach Erhalt des Erfahrungsberichtes an Sie ausgezahlt. 
Geben Sie eine vorzeitige Rückkehr bitte sobald wie möglich dem International Office bekannt, da das Stipendium dann neu berechnet und Teile zurückgezahlt werden müssen.
Außerdem:
Mit einem Stipendium ist kein Versicherungsschutz verbunden! Sie müssen für die Dauer des Auslandsaufenthaltes selbst für ausreichenden Versicherungsschutz sorgen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, in die Gruppenversicherung des DAAD aufgenommen zu werden.
Die ERASMUS-Studentencharta informiert Sie über ihre Rechte und Pflichten.  


